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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Tierheim Gardelegen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/1399 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Am 12. Januar 2018 berichtete die Volksstimme unter dem Artikel „Alles bei Null“, 
dass trotz der Neuwahl eines neuen Vorstandes ohne den Beschuldigten ehemaligen 
Vorsitzenden und der Rückziehung beider Einsprüche durch das Tierheim Gardele-
gen e. V. weiterhin das Veterinäramt dem Verein keine erneute Erlaubnis erteilt hat. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. In welcher Höhe werden die jeweiligen Tierheime (alle) in den Landkreisen 

Stendal und Altmarkkreis Salzwedel durch die jeweiligen Gemeinden be-
zuschusst? 
 

2. Auf welcher Grundlage basieren diese Zahlen? 
 
Eine tabellarische Zusammenfassung der Fragen 1 und 2 ist in der Anlage 1 zu 
finden. 

 
3. Gibt es einen ordentlichen Urteilsspruch durch das Veterinäramt, welches 

die Entziehung der Betriebserlaubnis in Gardelegen rechtfertigt? 
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Der Altmarkkreis Salzwedel hat mit Schreiben vom 29. August 2017 einen Wi-
derruf der Erlaubnis gemäß § 11 (1) Nr. 3 Tierschutzgesetz vom 12. Juni 2017  
für den Tierschutzverein Gardelegen/Klötze e. V. angeordnet. Inhaltlich wurde 
dem Tierschutzverein Gardelegen/Klötze e. V. mit der Bekanntgabe des Be-
scheides die Erlaubnis gemäß § 11 (1) Nr. 3 Tierschutzgesetz vom 12. Juni 
2017 widerrufen und die Schließung der Betriebs- und Geschäftsräume bis zum 
8. September 2017 angeordnet. Weiterhin wurde angeordnet, den Tierbestand 
bis zum 31. Oktober 2017 aufzulösen und den Nachweis über den Verbleib der 
Tiere dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt schriftlich vorzulegen. 
 
Gegen das o. g. Schreiben ist der Tierschutzverein Gardelegen/Klötze e. V. mit 
Schreiben vom 27. September 2017 schriftlich in Widerspruch gegangen und 
hat beim Verwaltungsgericht Magdeburg am 26. Oktober 2017 einen Eilantrag 
auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 27. September 2017 gegen 
den Bescheid vom 29. August 2017 eingereicht. Beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg wird dieser Vorgang unter dem Aktenzeichen 1 B 634/17 MD geführt. 
 
Mit Schreiben des Verwaltungsgerichtes Magdeburg vom 11. Dezember 2017 
wurde dem Altmarkkreis Salzwedel mitgeteilt, dass der bevollmächtige Rechts-
anwalt des Tierschutzvereines Gardelegen/Klötze e. V., …………., den Wider-
ruf und den Eilantrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs zurückge-
nommen hat. Der Rechtsanwalt        nahm gegenüber dem Altmarkkreis Salz-
wedel mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 den Widerspruch gegen den Be-
scheid vom 29. August 2017 zurück. 
 
Im Fazit hat der Bescheid des Altmarkkreises Salzwedel vom 29. August 2017 
mit Widerruf der Erlaubnis gemäß § 11 (1) Nr. 3 Tierschutzgesetz vom 12. Juni 
2017 für den Tierschutzverein Gardelegen/Klötze e. V. Rechtskraft erlangt. 
 
Derzeit liegt dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Altmark-
kreises Salzwedel kein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 11 (1) 
Nr. 3 Tierschutzgesetz zum Betreiben eines Tierheimes in Gardelegen vor. 

 
4. Wenn ja, wie ist der genaue Wortlaut? 

 
Das Schreiben des Altmarkkreises Salzwedel vom 29. August 2017 - Widerruf 
der Erlaubnis gemäß § 11 (1) Nr. 3 Tierschutzgesetz vom 12. Juni 2017 - ist als 
Anlage 2 beigefügt. 

 
5. Gibt es neue Bewerber für eine Tierheimeinrichtung der Stadt Gardele-

gen? 
 
Es gibt Interessenten. Allerdings liegt bisher kein Antrag auf Betreibung einer 
Tierheimeinrichtung für die gegenständliche Einrichtung vor. 

 
6. Wenn ja, zu welchen Konditionen wird dies ausgeschrieben? 

 
Die Betreibung des Tierheimes wurde nicht ausgeschrieben. Die Interessenten 
haben sich aufgrund der Berichterstattung in der Presse an die Hansestadt 
Gardelegen gewandt. 
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7. Wer übernimmt zurzeit die Fundtiere der Stadt Gardelegen und zu  

welchen Konditionen? 
 
Derzeit hat die Hansestadt Gardelegen zur Aufgabenerfüllung einen Vertrag mit 
dem Tierheim Satuelle. Informationen zu Konditionen erfolgen nicht, da die Kal-
kulationsgrundlage des Vertragspartners nicht mitgeteilt werden kann. 

 
8. Gibt es eine Stellungnahme des zuständigen Landrates? Wenn ja, wie lau-

tet diese? 
 
Im beiliegenden Presseartikel vom 12. Januar 2018 (Anlage 3) hat sich der De-
zernatsleiter und Leiter des Ordnungsamtes im Altmarkkreis Salzwedel, Herr 
Hans Thiele, gegenüber der Volksstimme geäußert. Die Äußerungen sind im 
Vorfeld mit dem Landrat des Altmarkkreises Salzwedel abgestimmt. 



 
Anlage 1  
 
Altmarkkreis Salzwedel 
 
Einheitsgemeinde/ 
Verbandsgemeinde 

Frage 1 Frage 2 

Stadt Arendsee 
(Altmark) 

Die Stadt Arendsee (Altmark)  
bezuschusst das 
Tierheim Salzwedel mit einem  
Pauschalbetrag i. H. v. 7.400,00 €/ Jahr. 

Die Bezuschussung ist vertrag-
lich 
geregelt. 

Verbandsgemeinde 
Beetzendorf- 
Diesdorf 

Die Verbandsgemeinde  
Beetzendorf-Diesdorf 
zahlt eine jährliche Pauschale 
i. H. v. 2.000,00 € 
an das Tierheim Ahlum. 

Grundlage ist eine  
vertragliche Vereinbarung 
zwischen der Verbands-
gemeinde und dem Allgemeinen 
Tierhilfsdienst e. V.  
Tierheim und Gnadenhof Ahlum. 

Hansestadt 
Gardelegen 

Zu den jährlichen Zuschüssen erfolgte 
keine Angabe. Es wurde lediglich darauf 
verwiesen, dass die Stadt das Gelände 
des Tierheims dessen Betreiber kosten-
los zur Verfügung gestellt wird. 

Die Leistungserbringung durch 
Dritte wird per Vertrag geregelt. 

Stadt Kalbe (Milde) Es erfolgt keine Bezuschussung von 
Tierheimen. 

Die Wahrnehmung der Aufga-
benerfüllung wird  
vertraglich geregelt. 

Stadt Klötze Die Stadt Klötze zahlt dem  
Allgemeinen Tierhilfsdienst e. V. Tier-
heim und Gnadenhof 
Ahlum jährlich einen Pauschalbetrag 
i. H. v. 400,00 €. 

Die Zahlung erfolgt auf Grundla-
ge einer  
vertraglichen Vereinbarung 
über die Unterbringung und Be-
treuung von  Fundtieren. 

Hansestadt Salzwedel Die Hansestadt Salzwedel  
bezuschusst den Tierschutzverein 
Salzwedel e. V. zur Betreibung 
des Tierheims Salzwedel mit 
56.200,00 €/ Jahr. 

Die Bezuschussung ist vertrag-
lich geregelt. 

 



 
Landkreis Stendal 
 
Einheitsgemeinde/ 
Verbandsgemeinde 

Frage 1 Frage 2 

Hansestadt 
Havelberg 

Entsprechend dem Vertrag mit dem 
Altmärkischen Tierschutzverein Kreis 
Stendal e.V. zahlt die  
Hansestadt Havelberg je Einwohner 
1,93 €/ Jahr. 

Vertragliche Regelung 

Hansestadt 
Osterburg 

Die Stadt Osterburg zahlt im Jahr 1,93 
€/ Einwohner (2018: 19.757,41 €) an 
den Altmärkischen Tierschutzverein 
Kreis Stendal e. V. 

Vertragliche Regelung 

Hansestadt 
Stendal 

Die Hansestadt Stendal zahlt im Jahr 
1,93 €/ Einwohner (2017: 79.089,47 €). 
Außerdem erfolgt noch die Bezuschus-
sung für gefährliche Hunde nach § 3 
Abs. 3 GefHuG 6,46 € pro Tag und Tier. 

Gemäß § 4 des Vertrages zwi-
schen Tierschutzverein und der 
Stadt Stendal aus dem Jahr 
2015:  
vertraglich mit dem  
Altmärkischen Tierschutzverein 
Kreis Stendal e. V., welcher das 
Tierheim "Edith Vogel" Stendal-
Borstel betreibt, verbunden 

Stadt Bismark 
(Altmark) 

Keine Auskunft Keine Auskunft 

Stadt Tangerhütte Die Stadt Tangerhütte zahlt jährlich 
1,93 €/ Einwohner an den Altmärkischen 
Tierschutzverein e. V.  
Stendal. 

Vertragliche Grundlage aus 
2015: 
vertraglich mit dem  
Altmärkischen Tierschutzverein 
Kreis Stendal e. V., welcher das 
Tierheim  
"Edith Vogel" Stendal-Borstel 
betreibt, verbunden 

Stadt 
Tangermünde 

Die Stadt Tangermünde zahlt 
20.500 €/ Jahr 

Es besteht ein Vertrag mit dem 
Tierschutzverein, 
der das Tierheim betreibt. 

VerbGem 
Elbe-Havel-Land 

Die VerbGem Elbe-Havel-Land zahlt 
jährlich 1,93 €/ Einwohner (2017: 
17.099,80 €). 
Für 2018 bis 2020 wurde zudem ein Zu-
schuss für die Errichtung beheizbarer 
Tierunterkünfte vereinbart (jährlich 
6.250 €). 

Vertrag aus dem Jahr 2015: 
vertraglich mit dem  
Altmärkischen Tierschutzverein 
Kreis Stendal e. V., welcher das 
Tierheim 
"Edith Vogel" Stendal-Borstel 
betreibt, verbunden 

VerbGem 
Arneburg-Goldbeck 

Die VerbGem Arneburg-Goldbeck zahlt 
jährlich 1,93 €/ Einwohner (2017: 
17.385,51 €). 
Für die Aufnahme gefährlicher Hunde 
wurden pro Tag und Tier 6,46 € verein-
bart. 

Vertrag aus dem Jahr 2015: 
vertraglich mit dem  
Altmärkischen 
Tierschutzverein Kreis 
Stendal e. V., welcher das Tier-
heim "Edith Vogel"  
Stendal-Borstel betreibt, ver-
bunden 

VerbGem  
Seehausen 
(Altmark) 

Die Verbandsgemeinde Seehausen ko-
operiert mit der Tierauffangstation 
Wittenberge (Brandenburg). 
Vertragspartner ist die Stadt Wittenber-
ge. Die Kosten belaufen sich auf 
10.000,00 €/ Jahr. 

Die Vertragsinhalte wurden frei 
verhandelt. 
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Tierschutzreeht 

Hier: Widerruf der Erlaubnis gemäß § 11 (1) Nr. 3 Tierschutzgesetz vom 12.06.2017 

Sehr geehrte Oamen und Herren Vorstllnde, 

aufgrund der tlerschutzrechtlichen Kontrolle am 04.07.2017 ergeht folgender BescIJeld: 

1. Mit der Bekanntgabe des Bescheides wird die Erlaubnis gemllß § 11 (1) Nr. 3 TIerschutz­

gesetz vom 12.06.2017 widerrufen. 

2. Die Schließung der Betrlebs- und Geschäftsräume bis zum 08.09.2017 wird angeordnet. Da­

mit einhergehend Ist der Tlerbestand bis zum 31.10.2011 aufzulösen und der NachweIs Ober 

den Verbleib der Tiere dem Veterlnär- und LebensmittelOberwachungsamt schriftlich vorzule· 

gen. 

3. FOr den FaH, dass Sie dem Anordnungspunkt 2 zuwidemandeln, drohe ich Ihnen ein 

Zwangsgeld In Höhe von 10.000,- € an. 

•. FOr die Anordnungen unter Nr. 1 bis 2 wird die sofortige VolIzIehung angeordnet. 

6. Sie tragen die Kosten des Verfahrans. 

Au8eNrcllo Otrddcaea: 
PlIllipp-Molllr-Stn8e U. 39631 0ardeIqca 
TIl Ol901I4().O/FlxOl90II-fO.9Jt 

!BAN: DEfJ 'J~ J5S'.S 3DOO 4000 " mc: NOLADB2.ISA, W 
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Begründung: 

I. 

Sachverhalt: 

Am 20.03.2017 beantragte der Tierschutzverein GardelegenJ Klötze e.V. die Verlllngerung der Er­

laubnis gem. § 11 Tier~c!lutzgesetz' ,zum Betreiben des Tierheims GardeilIgen. Die erforderlichen 

Unte~agen wurden voilständiQ eln!lerelcht, sodass einer Verlängerung nichts entgegen stand. Somit 

wurde die Erlaubnis am 12.06.2017 antragsgemäß verlängert. 

Im Rahmen des Antragsverfahrens gab , verantwortliche Person und TIerheimleitenn, 

••• _ •• , Mitglied des Tierschufzverelns Gardelegenl Klötze e.V., wohnhaft in r 
•••••• 'als eine sogenannte Pflegestelle des Tierheims Gardelegen an. j'iachdem die Er­

laubnis zum Betreiben des Tierheims Gardelegen ve~lIngert wurde, sind mir Transportpapiere 

~ (TRACES-Afteste) zur Kenntnis gelangt, auf -denen unter dem Namen mit der Anschrift 

des Tierheims Gardelegen seit September 2016 insgesamt 16 Hunde aus Ungarn nach Deutschland 

verbr.:'-CtJt wurden. Der Tierschutzverein Gardelegen/ Klötze e.V. besitzt jedoch keine Erlaubnis fOr 

das Verbringen Von HtJ!lden Ins Inland. 

Aufgrund dessen fand am 04.07.2017 eine Dokumentenkontroile Im Tierheim Gardelegen statt. Da­

bei wurde folgendes festgestellt: 

In den BestandllbQchetn des Tierheims Gardelegen waren 7 Hunde als Abgabetiere verrilerkt, deren 

Transpondemummem mit den unterj ••••• Namen importierten Hunden Oberelnslimmten. Die 

Hunde waren mit Ausnahme eines Tieres jeweils 1 bis 3 Tage nach dem auf dem Attest angegebe­

nen Datum im Tierheim ,ab!legeben worden. Als abllebencle Person\iii'\ waren diverse Dritte benannt. 

Keine dieser Personen hatte den Abgabe,vertrag untersc/1rleben. Alle Verträge Wi!ren lediglich von 

••••• "Vorstandsvorsltzender des 'Tierschutzvereins Gardelegen! Klötze e.V., L!nterzeich-

o net worden. Auch war die Obllche AbgabegebOhr von keinem der bemmnten dritten Personen fOr die 

abgegebenen Hunde entriChtet worden. 

Die Tlerhelmlelterlnl_ ••• und ihre Stellverlretenn ____ .aben an, dass ihnen dle-

ses Vorg!lhen nicht aufgefallen sei . 

•••• und ••••• wurde daraufhin Im Rahmen einer Anhörung qle Möglichkeit zur 

schriftlichen Stellungnahme gegeben. In dieser be$tiitlgten belde unabhä'ngig voneinander Oberein­

stimmend, von den Vorfällen nichts gewusst zu haben. Zudem gaben beide als ihren 

Chef und Vorgesetzten an, dessen Handeln sie weder In Frage stellen, noch OberprOfen warden. 

Zudem wurden im Tierheim Gardelegen In der Vergangenheit wiederholt mehr als die in den Neben­

bestimmungen der Erlaubnis Qemäß ~11 TlerSc/1G I;lngegepene H6chstzahl von 3,0 Katzen gehalten 

(13.12.201631 Katzen, 09.05.201737 Katzen). 

Auf eine Anhörung des Vorstandes konnte verzichtet werden, da die hauptamtlichen Mitarbeite,Ii"_ • 

•• und ••••• die VorwOrte Obereinstimmend bestätigt habeJi und die Hundelmpotte 

r"1 
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zweitelstrel nachgewiesen sind. Damit Ist die erforderliche Zuverlässigkeit der verantwortlichen Per­

sonen nicht mehr gegeben. 

11. 

Rechtliche WOrdigung: 

Nach § 15 Absatz 1 TIerschutzgesetz (TierSchG) i. V. m. § 10 Nr. 2 der Verordnung Ober die Zustän­

digkeit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) in der zur Zelt gellenden 

Fassung ist der Landkreis zuständig fOr die Aufgaben des TIerschutzes. 
• , . 

• Außerdem trI~ der Landkreis als zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und 

die zur Verhotung kanftlger Verstöße notwendigen Anordnungen. Die zuständige Behörde kann ins­

besondere Im Einzelfall die zur Erfallung der Anforderungen des § i TIerSc1J3 erforderlichen Maß-

~ nahmen anordnen (§ 16a S. 1 und S. 2 Nr. 1 TIerSchG). 

GelT\. § 49 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) darf ein rechtmäßiger begünstigender 

VerwaJtungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden Ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für 

die Zukunft nur wi~errufen werden, wenn die Behörde auf Grund nachtIlIglich eingetretener Tatsa­

chen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffent­

liche Interesse gefflhrdet warde. f ,... 

Zu Pkl. 1 und 2 Widerruf der Erlaubnis gemäß § 11 TIerSchG: Betriebsschließung 

Zum Zeltpun~ der PrOfung des Antrages des TIerschutzvereins Gardelegen! Klötze e.V. auf Verlän­

gerung der Erlaubnis gem. § 11 TIerschutzgesetz zum Betreiben des Tierheims Gardelegen hatte 

( oJio' (VorstandsvorsHzender des TIersch.utzverelns Gardelegen! Klötze e. V.) In Zusam-

menarbeit mit ? (Mitolled des o.g. Tierschutzvereins) berelts41achweisllch 7 Hunde aus Un­

gam nach Deutschland Ins TIerheim Gardelagen verbracht und anschließend weiter vermHtelt. Diese 

• Tatsacheflat di4i Tlerheimlelt!»,ln während des Antragsverfahrens vermutlich aus elge. 

ner Unwissenheit nicht angegeben. Ihnen als Vorstand des TIenschutzvereins hätte bewusst sein 

mOssen, dass Sie tor die Tätigkeit des Verbringens von Hunden aus dem Ausland inS- WJland eine Er· 

laubnls benötIgen. 

8 •••• als Vonstandsvorsitzender des TierschutzvereIns hat Jedoch den Import von Hunden 

aus Ungarn und deren Aufnahme Im TIerheim Gardelegen gegenOber der Behörde und vermutlich 

auch gegenOber der TIerheimleiterin und Ihrer Stellvertreterln vorsätzlich 
• verschwiegen. Die Angaben Im Bestandsbuch des TIerheims entsprechen nicht der Wahfheit. 'Die 

ltatsächliche Herkunft der- Hunde, nämlich Ungam, wurde nicht dokumentiert. Stattdessen gab_ 

••• 2 Im Bestandsbuch an, dass diese .,Auslandshunde" von angeblichen DrHten abgegeben 
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worden wären. Die ilbllche AbgabegebUhr wurde von diesen jedoch nicht gezahlt. Diese Angaben Im 

Bestandsbuch dienten .offenslchtlich der Verschleierung der erlaubnlspfllchtigen Einfuhr von Hunden 

aus dem Ausland. 

Gemäß § 11 Absatz 1 Nr. 5 TierSchG bedarf, wer Wirbeltiere, dfe nicht Nutztiere sind, zum Zwecke 

der- Abg·abe gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung in das Inland verbringen oder einfUhren 

wiR oder die Abgabe splcher Tiere, die in das Inland verbrllcht oder ei~efUhrt werden sollen oder 

worden sind, gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vermltteln will, der Erlaubnis der zu­

ständigen Behörde. 

Mit dem In~rafttreten des § 11 Abs. 1 Nr. 5 TlerSchG zum 01.08.2014 wird der .,Auslandsiierschutz' 

somit grundsätzlich erlaubnlsptlichtig, unabhängig davon, ob diEi Hunde ·aus dem Ausland in 

./"J Deutschland zunächst in einem Tierheim, einer tlsThelmähnlichen Einrichtung, einer Pflegestelle oder 

unmittE1lbar beim neuen Hundehalter untergebracht werden: 

Wer ·Fund. oder Abgabehunde aus dem In- oder Au.sland zur Weiteren Vermittlung in Deutschland 

aufnimmt und pflegt (Hallen von Hunden, in einem Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung), bedarf 

gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 des TierSchG einer Erlaubnis der zuständigen Veterinärbehörde. 

Die selbständige WeHervermittlung der Hunde gegen Entgelt oder sonstige Gegenil3istung an Dritte 

fällt wiederum unter die ErlaubnispflIcht nach §. 11 Abs. 1 Nr. 5 TierSchG. FOr beide Tätigkeiten Ist 

ein IIchriftlicher Antrag bel dem \/or Ort zuständigen Veterlnäramt zu stellen. 

Durch die Erfauboispfllcht soll sichergestellt werden, dass Personen und Organisationen, die Hunde 

aus dem Ausiand einfUhren, die nOtigeS"achkunde aufWeisen. Zur Sachkunde In Bezug auf den 

"Auslandstierschutz" gehört es, sich ini! der geltenden Rechtslage insbEiSotldete bezOglich des tier-

~ schutzgerechten Transportes, der Kennzeicbnunll und Registrierung (EU-HlllmlieraUl;;wei!le, K;enn­

zeichnung mit lranspontler) von Hunden sowie dl3.n tierseuchenrechtllchlln VOl'<lussetzungen auszu­

kennen. 

babel geht es auch darum, die Ausbreitung vdh Krankheiten zu verhindern. 'Damit gehören Kennt­

oisse zu Impfungen, Infektiösen Krankheiten, Para$iten und Mitteimeerkrankheiten wie l-elshll)anjoslI 

ebenfalls dazu. Die Einschleppung ansteckender Krankheiten wie Staupe und Parvovirose durch un­

genOgend (oder gar nicht) Immunisierte Hunde aus Ulndern, In denen diese Erkrankungen welt ver­

ßreitet sind, s'llI far die Tierheimhunde in Deutschland eioe Gefährdung dar. 

Eine Iörlaubni$ fOr die Einfuhr, Aufnahme ufI'CI Weltervermittlun9 vonrHunden au~ dem Aus­

I,md liegt In Ihrem Fall jedoch nicht vor. 

I \ 
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Das vorsatzfiche Verschweigen der Tätigkeit des Importlerens von Hunden aus dem Ausland und die 

vorSätzlich vorgenommenen Falschangaben Im Bestandsbuch des TIerheims durch Henm Gewasda 

und 7 dienten der Verschleierung dieser erlaubnispflichtlgen Tätigkeit. Somit bestehen er­

hebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit des Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzvereins Gardele­

genl Klötze, ••••• 

•••• als Tierheimleiterin und ...... als deren stellvertreterin sind die verantwortli-

ehen Personen gemäß der Erlaubnis gem. § 11 TSchO zum Betreiben des Tierheims Gardelegen. 

Sie mOssen sOWQhl rechtlich als auch tatsächlich In der Lage sein, an das, was sie Im Umgang mit 

den Tieren und zu deren Schutz fOr erforderlich hallen, betriebsintern durchzusetzen. Andernfalls Ist 

die Erlaubnis zu widerrufen (vgl. VG WOrzburg Urt. V. 25.10.2012, W 5 K 11.590):. Die ObereinstIm· 

menden )\ußerungen von und In der Anhörung bezOglich der Hand-

lungsweise Ihres Vorgesetzten lassen zweIfelsfrei darauf schließen, das • 

jedoch keineswegs in der Lage sind, sich betriebsintern gegen'CIII •• 

•• ' .durchzusetzen. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass den genannten Personen 

zusätzlich zur Zuverläs.slgkelt aUch die notwendige Sachkunde zum Betreiben eines TIerheims fahR. 

Gemäß § 49 (2) Nr. 3. Verwaltungsverfahrensgesetz rwNfG) darf ein rechtmäßiger begOnstigender 

Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden Ist, ganz oder teilweise mit Wirkung fOr 

die Zukunft widerrufen werden, wenn die Behörde auf Grund nachträgnch eingetretener Tatsachen 

berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche 

Interesse gefährdet WOrde. 

Die o.g. Tatsachen wurden erst nach Verlängerung der Erlaubnl$ zum Betreiben des Tierheims Gar· 

delegen bekannt. Es bestehen nunmehr erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der verantwortli­

chen Personen und I sowie des Vorstandsvorsitzendenl' •••• _ 

Somit widerrufe ich die Erlaubnis gem. § 11 (1) Nr. 3 TIerschutzgesetz zum Betreiben des Tierheims 

Gardelegen. 

Gemäß § 11 Absatz 1 Nr. 3 TierSchG bedarf, wer Tiere In einem Tierheim hallen will, der Erlaubnis 

der zustllndigen Behörde. 

Gern. § 11 Absatz 5 Satz 1 TIerSchG darf mit der AusObung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 erst 

nach Ertelfung der Erlaubnis begonnen werden. Gern. § 11 Absatz 5 Satz 6 TierSchG isl demjenigen 

die Tätigkeit zu untersagen, der die Erlaubnis nicht hat. 

Demzufolge untersage Ich thnen das FOhren des Tierheims Gardelegen, da Sie nicht Im Besitz einer 

galligen Erlaubnis sind. 
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Gem . . § 11 AbsalL 7 TIerSchG kann die AusObung. der nach Absatz 5 Satz 6 untersagten Tätigkeit 

von der zuständigen Behörde. Buch durch Schließung der Betri.ebs- oder Geschäftsräume verhindert 

werder), , 

Um zu gewährleisten, dass die untersagte Tätigkeit, hier das Betreiben des TIerheims Gardelegen, 
• • 

nicht rnehr .ausg'eObt wird, ordn'e Ich Ihnen an, bis zum 31.10.2017 den Tierbestand a'ufzulösen und 
~ .SI ., ~ 

die Betriebs- und Geschäftsräurne des tierheims Garifelegen zu schließen. Ein schriftlicher Nach-

weis Ober die Unterbringung der TIere ist mit ebenfalls bis zum 31.10.2017 vorzulegen. 

Diese Maßnahme Ist erforderlich, weH kein geringeres Mittel erkennbar ist, um den T1erschutzanfor' , 
derungen gerecht zu werden . . Insbesondli're um jW verhindern, ~ass Sie weitemin ein Tierheim be-. . . 
treiben ohne im Besitz einer Erlaupni.s nach § 11~bsatz 1 Nr. 3 TIerSchG der zuständigen B~Mrde 
zu sein. • , 

Die Anordnung Ist au~h angemessen, da dem Tierschutz und damit dern Wohlbefinden der Tiere ein 

höheres Gewicht zugesprochen wird als Ihrem Interesse auf Beibehaltung des ungeriehmlgten Be­

treibens eines Tierheimes. 

Zu Pkl. 3. Zwangsmittelandrohung 

GemAß § 53 Abs. 1 des. Gesetzes Ober die öffentUche Sicherheit und Ordnung des Landes 

Sachsen-Anhalt (SOG LSA) kann ein sicherheitsbehördlicher Verwaltungsakt, der auf die Vornahme 

einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gerichtet ist; mit Zwangsmitteln gern. Punkt 3 der 

.Anordnung durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar 1st oder ein Rechtsbehelf keine 

W aufschiebende Wirkung hat' Ein solcher Verw'alfungsEiki besteht in form des \oocllegenden 

BescheIdes .. 

Die anwend~aren Zwangsmittel sind in § 54 SOG LSA abschließend aufgezäNt. 

Von dIesen habe ich das Zwangsgefd !§ 56 SOG LSA) fOr den VerfUgungspunkt 2 des vorfie.genden 

BescheIdes ausgelo\(ähll Diese ZWangsmittel sind erforderlich, geeignet und angemeesen,·um das 

angesVebte Ziel, die nachhaltige Beseitigung der Verstöße Im TIerschlitzberelch zu erreichen und 

die Umsetzung der FesUegungen des vorliegenden Bescheides ImZwelfelsfall zu erzwingen. 

Gemäß § 5S Absatz 1 SOG LSA sind Zwangsmlttell!orher anzudrohen. Die Androhung soll gemäß 

Absatz 2 mit dem verwaltungsbehördlIchen Verwallungsakl verbunden werden, wenn ein 

Rechtsbehelf gegen diesen keine aufschiebende Wlrkung hat, welches im vorlIegenden Fall durch 

die angeordnete sofortige VolIzIehung gegeben Ist. 

, 
i , 

I 

I 
I 
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Zu Pkt. 4. Sofortige yolfzlehung 

Die Anordnung der sofortfgen Voilziehung erfolgl auf Grundlage von § 80 Abs. 2 Nr. 4 VelWallvngs­

gerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse. 

Zur Begrondung der Anordnung der sofortigen Vollziehung wird Bezug genommen euf die bisherige 

rechtliche Begrondung des Bescheides und auf die im Sachverhalt dargelegten rechlswlclrtgen Hand­

lungen. Insbesondere Qberwtegt das öffentliche Interesse an der EInhaltung behördlich ausgespro­

chener Verbote, hier: Untersagung des Belreibens eines Tierheims gegenaber dem Privatinteresse 

auf Betreiben eines Tierheims ohne eine hierfür gOltige Erlaubnis sowle dem Illegalen Import von 

Hunden ins Inland. Es kann nicht weiter hIngenommen werden, dass Sie ohne el~ Erlaubnis diese 

Tätigkeiten weiterhin ausOben. Diese Tätigkeit unterliegt der besondensn Oberwachung der Behörde. 

FOr diese Tätigkeiten mOssen besondere fachliche Kenntnisse und auch rt!umllche Voraussetzungen 

vQrhanden sein. Die Einfuhr von Hunden aus dem Ausland birgt hohe Risiken, insbesondens auch 

beZll'glich der Elnschleppun9 von Infektionserregern, die die hier heimischen Tiere erheblichen Ge­

sundheltsgefahren aussetzt. Deshalb ist eine Erlaubnis unumganglich. Der Tierschutz und die tieri­

sche Gesundheit sind ein Gut, dass es besonders zu schatzen gilt. DemzufOlge kann nicht bis zu ei­

ner evtl. Gerici:ltsentscheldung abgewartet werden und diese Tätigkeit ohne Erlaubnis weiterhin be­

trieben werden. An der sofortigen Vollzlehung besteht somit das besondere öffentliche Interesse. 

Zu Pkt. 5. Kostenentscheidung 

FOr die v. g. Amtshandlungen haben Sie Anlass gegeben und damit die Kosten zu tragen. Die Kos­

ten werden entsprechend der §§ 1 - 14 des VelWaltungskostengesetzes des Landes Sachsen­

Anhat! (VwKostG) vom 27.06.1991 (GVBI. LSA S. 866) gesondert festgesetz!. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe WIderspruch beim ~nmark­

kreis Salzwedel, Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel, eingelegt werden. Der Widerspruch Ist 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
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Hinweis Ztlr Anordnuna der sofortigen Vol/zlehung: 

Der Wldersj:nucli hat n~ch § '8Q 'Abs, '2 ZIffer 4, der VwGo' in di!n Fäl/en ~ine aUfschiebende Wlr­

,kUI1g; '"' denen dia. $ofortlge Vblizi~ng:im 'Öffe~tfich~n 'l~t~reSse, od~r; Im Oberwiegenden Interesse 
• • , • ' , :. • I • , • .' •• ,. ' 

eines- B$lIlgten besonders'angeordnet wird. Auf Antrag kann aas Verwaltungsgericht Magdeburg, 
.', . " . . ; "" ' .,' ': . ' " :' . 
Brelle Sti"aße 203-206, 39104 Magdeburg, gemäß § 80 Abs .. 5 VwßO die aufschiebende Wirkung 

des Wld8rsPn,1c;!1es wIeder herstellen. 

Hochachtungsvoll 
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